GWO-ANTRAGSPRUFUNG - DEUTSCHER BUNDESTAG

UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen
Drucksache 21/5569 - eingebracht 2026-04-23 — Antragsteller: DIE LINKE

Inklusion Menschenrechte Barrierefreiheit Sozialstaat

ZUSAMMENFASSUNG

Der Antrag fordert die konsequente, rechtsverbindliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
durch gesetzliche Verpflichtungen, Finanzhilfen, Verbandsklagen und Evaluationspflichten — mit Fokus
auf Barrierefreiheit in Bau, Digitalisierung, Mobilitat und Wohnen.

KERNFORDERUNGEN
« Verpflichtung aller Unternehmen zur Barrierefreiheit
« Einklagbarer Anspruch mit Beweislastumkehr
« Finanzierungshilfen fir KMU
e Evaluation aller Gesetze auf BRK-Kompatibilitat
« Barrierefreier OPNV und digitale Angebote

BEWERTUNG

9 0 GEMEINWOHL-SCORE
° /10 Uneingeschrinkt unterstiitzen

Der Antrag setzt die UN-BRK als menschenrechtlichen MaBstab und verankert Inklusion als einklagbares Recht
— das starkt Menschenwiirde (A1, D1, E1) und soziale Gerechtigkeit (D4, B4) systematisch. Er verpflichtet
offentliche und private Akteure zur Barrierefreiheit, fordert faire Teilhabe tber Finanzierungshilfen fir KMU (A2,
B2) und starkt Transparenz & Mitbestimmung durch Verbandsklagen und Beweislastumkehr (D5, C5). Lediglich
der fehlende explizite Bezug zu 6kologischer Nachhaltigkeit in inklusiven Infrastrukturprojekten (z. B.
barrierefreie Radwege, klimagerechte Sanierungen) verhindert den maximalen Score.

STARKEN & SCHWACHEN

Starken Schwaéchen
* Rechtsverbindlichkeit von Inklusion » Fehlender 6kologischer Querschnitt
» Systematische Evaluation aller Gesetze auf » Keine Verknupfung von Inklusion und
BRK-Kompatibilitat Klimaschutz in InfrastrukturmaBnahmen
e Finanzierungshilfen fir KMU zur » Keine explizite Berilicksichtigung von
Barrierefreiheit Mehrfachdiskriminierung (z. B. Behinderung +
« Verbandsklagerecht mit Beweislastumkehr Rassismus)
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SCHWERPUNKTE ERKLART

Die wichtigsten positiv und negativ wirkenden Bewertungsfelder mit der jeweiligen Begriindung.

Menschenwiirde im gesellschaftlichen Leben Bewertung: +5

Einklagbarer Anspruch auf angemessene Vorkehrungen, Beweislastumkehr, Verbandsklagerecht

Soziale 6ffentliche Leistung Bewertung: +5

Barrierefreier OPNV, digitale Angebote, Wohnraumquote, bundesweite Vereinheitlichung

m Bilirgerbeteiligung & Rechtsschutz Bewertung: +5

Verbandsklagen, einklagbarer Anspruch, Praklusionsfrist 21 Jahr

m Verantwortung gegeniiber Lieferant:innen und Dienstleister:innen Bewertung: +4

Verpflichtung privater Unternehmen zur Barrierefreiheit + finanzielle Unterstiitzung fiir KMU
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PROGRAMM-TREUE PRO FRAKTION

ChuU

WAHLPROGRAMM 7/10

Der Antrag entspricht CDUs Ziel einer 'inklusiveren Gestaltung des Gesundheitswesens' und 'integrierten
Leistungsplanung', aber widerspricht ihrer Betonung von 'Eigenverantwortung' und 'freiwilliger Integration".
Die Verpflichtung privater Unternehmen und die Beweislastumkehr gehen tiber CDU-Positionen hinaus.

,Gesundheitssystem inklusiver gestalten. Wir setzen uns flr weitere Verbesserungen beim barrierefreien
Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und Informationen ein."
CDU Wahlprogramm Bundestagswahl 2025, S. 62

PARTEIPROGRAMM 6/10

CDU betont 'Schopfungsverantwortung' und 'soziale Marktwirtschaft', aber nicht die Rechtsverbindlichkeit
von Inklusion. Ihr Subsidiaritatsprinzip steht in Spannung zur Bundesverpflichtung flr private Akteure.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

CSuU

WAHLPROGRAMM 7/10

Entspricht CSU-Forderungen nach barrierefreiem Zugang und integrierter Leistungsplanung, bleibt aber
hinter deren Fokus auf 'Familie' und 'Tradition' zurlick; keine Konflikte, aber auch keine direkte
programmatische Verankerung.

,Gesundheitssystem inklusiver gestalten. Wir setzen uns flr weitere Verbesserungen beim barrierefreien
Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und Informationen ein."
CSU Wahlprogramm Bundestagswahl 2025, S. 62

PARTEIPROGRAMM 6/10

CSU teilt CDUs Grundsatzprogramm — Bewertung analog.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

AfD

WAHLPROGRAMM 1/10

Der Antrag widerspricht zentralen AfD-Positionen: Ablehnung von 'Gender-ldeologie' wird hier erweitert
auf universelle Inklusion; AfD lehnt 'UN-Diktate' ab und betont nationale Souveranitat statt BRK-Umsetzung.
Keine Ubereinstimmung.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 1/10

AfD lehnt UN-BRK als 'Uberregulierung' ab und betont 'kulturelle Integration' statt Rechtsanspriiche —
fundamentaler Widerspruch.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.
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SPD

WAHLPROGRAMM 9/10

Der Antrag spiegelt exakt SPD-Kernforderungen wider: 'echte Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft’,
'‘Barrierefreiheit im privaten und 6ffentlichen Bereich', 'Verpflichtung privater Anbieter’, 'einklagbarer
Anspruch' und 'Verbandsklagerecht'.

Wir wollen echte Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft. Wir setzen uns ein fir eine inklusive Gesellschaft,
in der Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe
verwirklichen kénnen."

SPD Regierungsprogramm Bundestagswahl 2025, S. 39

PARTEIPROGRAMM 8/10

SPDs Hamburger Programm verankert 'Gerechtigkeit' und 'Solidaritat' als Grundwerte und nennt 'Bildung
als Schlussel' — Inklusion ist systemisch darin verankert, wenn auch nicht BRK-spezifisch benannt.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

GRUNE

WAHLPROGRAMM 8/10

GRUNE fordern 'Gemeinwohlorientierung' und 'Teilhabe fiir alle’; der Antrag entspricht ihrem
Demokratieverstandnis (Verbandsklagen) und Sozialstaatsziel. Allerdings fehlt der 6kologische Querschnitt
— z.B. grline, barrierefreie Mobilitat.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 8/10

Grines Grundsatzprogramm verankert 'sozial-6kologische Transformation' und 'Teilhabe fir alle' —
Inklusion ist integraler Bestandteil, aber 6kologische Dimension im Antrag unterreprasentiert.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.
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LINKE  ANTRAGSTELLER:IN

WAHLPROGRAMM 10/10

Der Antrag ist wortlich aus dem LINKE-Wahlprogramm 2025 entnommen: 'von 6ffentlich zuganglichen
Gutern und Dienstleistungen zur Herstellung von Barrierefreiheit verpflichtet werden', 'Verbandsklagerecht
einfuhren', 'Bildung inklusiv machen'.

svon offentlich zugang- lichen Gutern und Dienstleistungen zur Herstellung von Barrierefreiheit verpflichtet
werden. In das AGG wollen wir ein Verbandsklagerecht einfiihren, damit auch Antidiskriminierungsverbande
ohne individuell klage- willige Betroffene gerichtliche Schritte einleiten kénnen."

DIE LINKE Wahlprogramm Bundestagswahl 2025, S. 54

PARTEIPROGRAMM 10/10

Erfurter Programm fordert 'gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben', 'aktive
Antidiskriminierungspolitik’, 'Rechtsanspriiche statt Willkiir' — vollstandige Ubereinstimmung mit allen
Kernpunkten des Antrags.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

BSW

WAHLPROGRAMM 0/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht mdglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 0/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht maglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

FDP

WAHLPROGRAMM 2/10

Der Antrag widerspricht FDP-Prinzipien: 'Eigenverantwortung vor Staatsverantwortung', 'freie
Marktwirtschaft', 'schlanker Staat'. ZwangsmaBnahmen, Beweislastumkehr und staatliche
Kostentibernahme stehen im Widerspruch zu FDPs Liberalismus.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 2/10

FDP-Grundsatzprogramm betont 'individuelle Freiheit' und 'Marktwirtschaft' — keine Basis flr
verpflichtende Barrierefreiheit oder staatliche Subventionen.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

21/5569 gwoe.toppyr.de - GWO-Antragsprifer - automatische Gemeinwohl-Bilanzierung Seite 5 von 6



VERBESSERUNGSVORSCHLAGE

Vorschlag 1 von 3

Original: samtliche offentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Umsetzung weitgehender Barrierefreiheit
im Sinne angemessener Vorkehrungen, wie in Art. 2 UN-BRK definiert, ihr jeweiliges Angebot betreffend verpflichten

samtliche 6ffentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Umsetzung **barrierefreier und
klimagerechter** Infrastruktur im Sinne angemessener Vorkehrungen, wie in Art. 2 UN-BRK definiert, **unter
Einhaltung der EU-Nachhaltigkeitsstandards (z. B. EN 17210) * *

Begriindung: Starkt 6kologische Nachhaltigkeit (E3, D3) durch Verknlipfung von Inklusion und Klimaschutz — z.B.
energieeffiziente Aufzlige, emissionsfreie barrierefreie Busse, ressourcenschonende Sanierungen.

Vorschlag 2 von 3

Original: 6ffentliche Auftrage aus Bundesmitteln bevorzugt an Auftragnehmer zu vergeben, die Barrierefreiheit im
Sinne angemessener Vorkehrungen, wie in Art. 2 UN-BRK definiert, umgesetzt haben

offentliche Auftrage aus Bundesmitteln **ausschlieBlich** an Auftragnehmer zu vergeben, die
Barrierefreiheit **und okologische Standards (z. B. CO,-Reduktion, Recyclingquoten)** im Sinne
angemessener Vorkehrungen, wie in Art. 2 UN-BRK definiert, **nachweislich umgesetzt haben**

Begriindung: Erhéht Druck auf Lieferketten (A3), verankert 6kologische Nachhaltigkeit (A3) als Voraussetzung fiir Vergaben
— starkt Gemeinwohl-Orientierung in Beschaffung.

Vorschlag 3 von 3

Original: samtliche digitalen Angebote der Bundesministerien und Bundesbehdrden [...] bis Ende 2027 vollstandig
gemaB den Anforderungen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) barrierefrei zu gestalten

samtliche digitalen Angebote der Bundesministerien und Bundesbehorden [...] bis Ende 2027 vollstandig
gemaB BITV 2.0 **und den europaischen Accessibility Act-Standards (EU 2019/882)** barrierefrei zu
gestalten, **unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in allen Entwicklungsphasen (co-design)**

Begriindung: Starkt Transparenz & Mitbestimmung (D5, C5) durch partizipative Gestaltung und bindet EU-weite
Rechtsentwicklung ein — erhdht Rechtssicherheit und Zukunftsfahigkeit.
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Original-Antrag

Drucksache 21/5569

UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen

Die folgenden Seiten enthalten den unveranderten Originalantrag.



Deutscher Bundestag Drucksache 21/5569

21. Wahlperiode 23.04.2026

Antrag

der Abgeordneten Soéren Pellmann, Nicole Gohlke, Doris Achelwilm, Dr. Michael
Arndt, Marcel Bauer, Lorenz Gosta Beutin, Violetta Bock, Jorrit Bosch, Anne-Mieke
Bremer, Maik Brickner, Mandy EiBing, Dr. Fabian Fahl, Kathrin Gebel, Katalin
Gennburg, Christian Gorke, Ates Gurpinar, Mareike Hermeier, Cem Ince, Maren
Kaminski, Cansin Koktiirk, Ina Latendorf, Caren Lay, Sonja Lemke, Stella
Merendino, Sahra Mirow, Luigi Pantisano, Heidi Reichinnek, Zada Salihovié¢, David
Schliesing, Evelyn Schotz, Julia-Christina Stange, Donata Vogtschmidt, Sarah
Vollath, Sascha Wagner, Janine Wissler, Anne Zerr und der Fraktion Die Linke

UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen

Der Bundestag wolle beschlieen:

I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Am 26. Mirz 2009, also vor mehr als 17 Jahren, trat in der Bundesrepublik die
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Kraft. Doch noch immer ist die
zentrale Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention nach einer vollen,
gleichberechtigten und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderung an
der Gesellschaft nicht vollumfanglich umgesetzt worden. Unsere Gesellschaft ist
immer noch voller Barrieren, die eine gleichberechtigte Teilnahme von Menschen
mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben erschweren.

Ganz im Gegenteil mehren sich die Stimmen, die fordern, ausgerechnet bei Inklu-
sion und Teilhabe zu sparen. Gerade erst verdffentlichte der Paritdtische Wohl-
fahrtsverband ein internes Arbeitspapier von Bund, Landern und kommunalen
Spitzenverbanden, das drastische Kiirzungen in MilliardenhShe nicht nur, aber
auch im Bereich Teilhabe von Menschen mit Behinderung diskutiert
(https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/pari-
taetischer_drohender-kahlschlag-2026.pdf). So werden Menschenrechte zu Ver-
handlungsmasse und Menschen mit Behinderung zum blolen Kostenfaktor de-
gradiert. Eine demokratische und durch das Grundgesetz an die Menschenrechte
gebundene Gesellschaft kann und darf diesen Forderungen nicht nachgeben. Teil-
habe ist kein Luxus und Barrierefreiheit ist kein Bonus. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention macht Inklusion zu einklagbarem Recht. Das Ziel eine Gesell-
schaft mit gleichen Teilhabemdglichkeiten fiir Menschen mit Behinderung zu
schaffen, ist unser aller Aufgabe. Das gilt auch und nicht zuletzt fiir die Bundes-
regierung.

Es liegt auf der Hand, dass zur Erreichung dieses Ziels, finanzielle Mittel benotigt
werden. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass nicht alle iiber die gleichen finanzi-
ellen Mittel verfiigen. Vor allem kleine Unternehmen, aber auch viele Selbststéin-
dige wiirden gerne ihr Angebot und ihre Geschéftsriume barrierefrei gestalten.


https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/paritaetischer_drohender-kahlschlag-2026.pdf
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Doch solange Barrierefreiheit de facto freiwillig ist, konnen die anfallenden zu-
sitzlichen Kosten schnell zu einem kurzfristigen Wettbewerbsnachteil werden.
Wer sich um Inklusion und Teilhabe bemiiht, wird so unter Umstdnden vom
Markt dafiir bestraft. Es ist daher an der Politik, fiir einen fairen Wettbewerb zu
sorgen, indem Barrierefreiheit und Inklusion fiir alle gleichermaflen zur Pflicht
werden und indem der Staat kleine Unternehmen und Selbststéindige bei der Her-
stellung derselben finanziell unterstiitzt.

Inklusion und Teilhabe sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Viele Men-
schen an vielen Orten arbeiten seit vielen Jahren daran, die Forderung nach voller,
gleichberechtigter und wirksamer Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in
ihrem jeweiligen Wirkungsfeld umzusetzen. Es wird Zeit, dass auch Politik und
Wirtschaft alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihren Teil dazu beizutragen. Die
Zeit der halben Sachen und der warmen Worte ist vorbei. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention muss endlich konsequent umgesetzt werden.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der zur vollumfanglichen Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK) und zur vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung beitrdgt, indem

a) samtliche der Bestandsbauten des Bundes einschlielich der bundesun-
mittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts bis spétestens 2035 vollstindig, d.h. nicht nur fiir den Bereich
des Publikumsverkehrs, barrierefrei umgebaut werden,

b) samtliche offentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zur
Umsetzung weitgehender Barrierefreiheit im Sinne angemessener Vor-
kehrungen, wie in Art. 2 UN-BRK definiert, ihr jeweiliges Angebot be-
treffend verpflichtet werden,

c) sichergestellt wird, dass von Privatpersonen, aber auch in Form von
Verbandsklagen vor ordentlichen Gerichten nicht nur auf Beseitigung
von Barrieren und Unterlassung von Benachteiligungen geklagt werden
kann, sondern auch ein einklagbarer Anspruch auf die Vornahme ange-
messener Vorkehrungen sowie auf Schadensersatz und eine angemes-
sene Entschidigung normiert wird, wobei die Beweislast bei den Be-
klagten zu liegen hat und die Préklusionsfrist nicht unter einem Jahr
liegen soll,

d) ein Finanzierungsmechanismus implementiert wird, der es kleinen Be-
trieben und Selbststindigen ermdglicht, die an sie gestellte Forderung
nach Barrierefreiheit umzusetzen, indem die Bundesregierung einen an-
gemessenen Anteil der anfallenden Kosten iibernimmt;

2. eine Evaluation samtlicher Gesetze und Rechtsvorschriften durchzufiihren,
die diese auf ihre Kompatibilitit mit der UN-Behindertenrechtskonvention
hin untersucht, {iber das Ergebnis dem Bundestag Bericht zu erstatten und
im Anschluss Gesetzentwiirfe vorzulegen, die sdmtliche VerstoBe gegen die
UN-Behindertenrechtskonvention, die durch die Evaluation zutage getreten
sind, beheben,;

3. im Rahmen der Bund-Léinder-Zusammenarbeit darauf hinzuwirken, dass
Antrige und Formulare mit Bezug auf Inklusion und Teilhabe sowie die
Richtlinien zu deren Bearbeitung bundesweit vereinheitlicht werden mit dem
Ziel, flichendeckend vergleichbare Lebensumsténde fliir Menschen mit Be-
hinderung zu ermoglichen;
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4.  offentliche Auftrage aus Bundesmitteln bevorzugt an Auftragnehmer zu ver-
geben, die Barrierefreiheit im Sinne angemessener Vorkehrungen, wie in
Art. 2 UN-BRK definiert, umgesetzt haben, und die Verordnung iiber die
Vergabe offentlicher Auftriage (VgV) entsprechend anzupassen;

5. samtliche digitalen Angebote der Bundesministerien und Bundesbehdrden
und hierbei insbesondere solche der Antragstellung bis Ende 2027 vollstan-
dig gemdlB den Anforderungen der Barrierefreie-Informationstechnik-Ver-
ordnung (BITV 2.0) barrierefrei zu gestalten und bis spitestens 31. Mirz
2028 dem Bundestag hieriiber Bericht zu erstatten;

6. im Zuge der Bund-Lénder-Zusammenarbeit darauf hinzuwirken, dass in al-
len Bundesldndern eine verbindliche, am kiinftigen Bedarf orientierte Quote
fiir barrierefrei nutzbaren Wohnraum bei Umbau- und Sanierungsmaf3nah-
men an Bestandsbauten eingefiihrt wird und die Zinszuschiisse im Rahmen
des Programms ,,Altersgerecht Umbauen der KfW-Bankengruppe entspre-
chend zu erhdhen;

7. einen Gesetzentwurf zur Anderung des Personenbeforderungsgesetzes vor-
zulegen, mit dem die Ausnahmen zur eigentlich bereits seit 2022 geltenden
vollstindigen Barrierefreiheit im Offentlichen Personennahverkehr (OPNV)
abgeschafft werden mit dem Ziel, diese schnellstmdglich zu realisieren. Zur
Finanzierung sind das Regionalisierungsgesetz (RegG) und das Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) finanziell aufzustocken und beim
GVEFG die Fordertatbestinde entsprechend zu erweitern.

Berlin, den 21. April 2026

Heidi Reichinnek, Séren Pellmann und Fraktion



	UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen
	Zusammenfassung
	Bewertung
	Stärken & Schwächen
	Stärken
	Schwächen

	GWÖ-Matrix 5×5
	Schwerpunkte erklärt
	Programm-Treue pro Fraktion
	Verbesserungsvorschläge


